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119 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs 
Arbeitstitel: Sigwinstraße in Köln-Höhenhaus

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch des 
Bebauungsplan-Entwurfs (vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) Nummer 72498/02 für die unbebaute Fläche nördlich der 
Sigwinstraße, zwischen den Häusern Sigwinstraße 105 und 
107, Gemarkung Wichheim-Schweinheim, Flur 9, Flurstück 
5500.
Arbeitstitel: Sigwinstraße in Köln-Höhenhaus

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für 16 Reihenhäuser sowie eine öffentliche Grünfläche zu 
schaffen.

Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetz-
buch wurde durchgeführt. Es sind folgende Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar, die in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden:

•	 Landschaftsplan: Auswertung des Landschaftsplans der  
Stadt Köln vom 18. April 1991, zuletzt geändert am  
13. April 2011.

•	 Pflanzen: Gutachten zu Eingriffen in Natur und Landschaft 
sowie Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen

	 Ingenieurbüro für Freiraum- und Landschaftsplanung In-
grid Rietmann: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren „Sigwin-
straße in Köln-Höhenhaus (Nr. 72498/2)“, Königswinter,  
2. September 2019.

•	 Tiere: Gutachten zum Artenschutz (Vögel und Fledermäu-
se)

	 Kölner Büro für Faunistik: Überprüfung des Lebensraum-
potenzials für Vögel und Fledermäuse und die Auswirkun-
gen der geplanten Bebauung hierauf im Vergleich zu den 
vorhandenen Artenschutzprüfungen (ASP I und II) in der 
Sigwinstraße in Köln-Höhenhaus zum Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanverfahren Nr. 72498/2, Köln, 25. Sep-
tember 2019.

	 Büro für Artenschutz und Avifaunistik: Artenschutzprüfung 
Stufe II: Vertiefende Prüfung, Stadt Köln – Vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan Nr. 72498/2 „Sigwinstraße“ in Köln-
Höhenhaus, Köln, 24. November 2014.

	 Calles de Brabant Landschaftsarchitekten: Artenschutz-
rechtliche (Vor)Prüfung – ASP – Stufe I Köln, 1. August 2013.

•	 Eingriff/Ausgleich: Bewertung der Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes sowie Bilanzierung von Ein-
griff und Ausgleich
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	 Ingenieurbüro für Freiraum- und Landschaftsplanung In-
grid Rietmann: Landschaftspfle-gerischer Fachbeitrag 
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren „Sig-
winstraße in Köln-Höhenhaus (Nr. 72498/2)“, Königswin-
ter, 2. September 2019.

•	 Landschaft/ Ortsbild: Beschreibung und Bewertung des 
Ortsbildes und der Auswirkungen durch eine Bebauung 
auf Grundlage des Bebauungsplans.

•	 Wasser, Grundwasser:
	 Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden 

und nicht geplant.
	 Erläuterung der bestehenden Grundwassersituation und 

Auswertung der Daten zu Grundwassergleichen. Be-
schreibung der Auswirkungen der Umsetzung der Planung 
auf die Grundwasserneubildung und die Grundwasser-
qualität: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz NRW: ELWAS-WEB, abgerufen 
über http://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.jsf#, 
Stand: August 2017.

•	 Klima: Auswertung der Klimafunktionskarte M 1:150.000
	 Klimafunktionskarte Köln, M 1:150.000, Datengrundlage: 

Prof. Kuttler et. Al. Universität Essen, Klimatologische Un-
tersuchung Köln 1997.

	 Auswertung der Planungshinweiskarte „Zukünftige Wär-
mebelastung“ aus: Klimawandelgerechte Metropole Köln, 
Abschlussbericht, LANUV Fachbericht Nr. 50, Reckling-
hausen, 2013.

	 Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Um-
setzung der Planung auf die Wärmebelastung innerhalb 
und außerhalb des Plangebietes sowie die Frisch- und 
Kaltluftproduktion.

•	 Mensch, Gesundheit, Bevölkerung: Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkungen der Planung im Hinblick auf 
Lärm (Straßenverkehrslärm und Schienenverkehrslärm), 
sowie auf Altlasten und Erschütterungen.

	 Lärm (Straßenverkehrslärm und Schienenverkehrslärm): 
Peutz Consult: Schalltechnische Untersuchung zum Be-
bauungsplan Nr. 72498/02 „Sigwinstraße“ in Köln-Höhen-
haus, Dortmund, 2018. Auswertung der Schallimmissi-
onspläne der Stadt Köln, Köln 2005 / 2008.Schallimmissi-
onspläne der Stadt Köln, Köln 2005 / 2008.

	 Altlasten: Gutachten zu Bodenverunreinigungen, Bo-
denluft und Bodenuntersuchung, Baugrunduntersu-
chung

	 Elsbroek Ingenieure: Auswertung von Berichten und Infor-
mationen über Bodenverunreinigungen auf dem Grund-
stück Sigwinstraße 105 a-k, Düsseldorf, 21.August 2015.

	 Dr. Tillmanns & Partner GmbH: Orientierende Bodenluft- 
und Bodenuntersuchungen im Hinblick auf die geplan-
te Bebauung Sigwinstraße 105 a-k in Köln (B-Plan Nr. 
72499/05); Bergheim, 7. März 2012.

	 Dr. Tillmanns & Partner GmbH: VEP Sigwinstraße in 51061 
Köln; baugrundtechnische Untersuchungen und Grün-
dungsempfehlungen, Bergheim, 08. Oktober 2013.

	 Elsbroek Ingenieure: Orientierende Boden- und Boden-
luftuntersuchung Grundstück Sig-winstraße 105 a-k, Düs-
seldorf, 27.November 2015.

	 Auswertung des Altlastenkatasters der Stadt Köln, 2018. 
Altlastenstandort Nr. 205 11.

	 Erschütterungen: Erschütterungen liegen weder heute im 
Plangebiet vor noch werden diese zukünftig ausgelöst.

•	 Natura 2000-Gebiete: Im Plangebiet und im Umfeld sind 
keine Natura 2000-Gebiete vorhanden.

	 Biologische Vielfalt: Beschreibung und Bewertung der 
Vielfalt der im Plangebiet vorkommenden Tier- und Pflan-

zenarten und Beschreibung und Bewertung der Auswir-
kungen der Umsetzung der Planung hierauf.

	 Boden: Gutachten zu Bodenluft und Bodenaufbau , Bau-
grunduntersuchung

	 Dr. Tillmanns & Partner GmbH: Orientierende Bodenluft- 
und Bodenuntersuchungen im Hinblick auf die geplan-
te Bebauung Sigwinstraße 105 a-k in Köln (B-Plan Nr. 
72499/05); Bergheim, 7. März 2012.

	 Dr. Tillmanns & Partner GmbH: VEP Sigwinstraße in 51061 
Köln; baugrundtechnische Untersuchungen und Grün-
dungsempfehlungen, Bergheim, 8. Oktober 2013.

	 Elsbroek Ingenieure: Orientierende Boden- und Boden-
luftuntersuchung Grundstück Sigwinstraße 105 a-k, Düs-
seldorf, 27. November 2015.

	 Auswertung der Bodenkarte NW 1:50.000
	 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von Nord-

rhein-Westfalen – Blatt L 5108 Köln-Mühlheim, Maßstab 
1:50.000, Krefeld, 1980. Geologisches Dienst NRW: Aus-
zug aus dem Informationssystem BK50 NW, Karte der 
schutzwürdigen Böden, Maßstab 1:50.000, Krefeld, 2006. 

•	 Wasser, Oberflächenwasser:
	 Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden 

und nicht geplant.
•	 Luftschadstoffe, Emissionen / Immissionen: Beschrei-

bung und Bewertung der Auswirkungen der Planung auf 
die Luftschadstoffbelastung und die Luftqualität , Luftrein-
halteplan für das Stadtgebiet Köln zweite Fortschreibung 
2019. Auswertung eines stadtweiten Gutachtens zur Luft-
qualität: Labor Dr. Rabe Hygiene Consult: Ermittlung der 
Luftqualität in Köln mit Flechten als Bioindikatoren, Essen, 
5. Dezember 2001.

•	 Erneuerbare Energien/Energieeffizienz: Eine Betrachtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Energieeffizi-
enz erfolgt im nachgeordneten Baugenehmigungsverfah-
ren.

•	 Vermeidung von Emissionen: Emissionen durch Licht, Ge-
rüche, Strahlung, Wärme sind nicht betroffen.

•	 Abfälle, Abwasser: Aussagen zum Umgang mit Abfällen 
und Abwasser

•	 Kultur- und sonstige Sachgüter: Im Plangebiet sind keine 
Kultur- und Sachgüter bekannt.

•	 Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen: Aussagen zu 
den Auswirkungen der Planung auf das Wirkungsgefüge 
und die Wechselwirkungen zwischen den oben genannten 
Umweltbelangen.

Umweltrelevante Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, der Dienststellen der Stadt 
Köln sowie der Öffentlichkeit zu den vorgenannten Umweltbe-
langen liegen vor.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Num-
mer 72498/02 mit Begründung erfolgt in der Zeit vom 22. Mai 
bis einschließlich 6. Juli 2020 beim Stadtplanungsamt (Stadt-
haus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln.

Für die Einsichtnahme in die öffentlich auszulegenden Un-
terlagen ist die vorherige Terminvereinbarung unter der Tele-
fonnummer 0221/221-33120 oder der E-Mailadresse Bauleit-
planung@stadt-koeln.de erforderlich. Zusätzlich werden die 
öffentlich auszulegenden Unterlagen unter folgendem Link in 
das Internet eingestellt: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-
koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungs-
plaene/aktuelle-oeffentliche-auslegungen.

mailto:Bauleitplanung@stadt-koeln.de
mailto:Bauleitplanung@stadt-koeln.de
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplaene/aktuelle-oeffentliche-auslegungen
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplaene/aktuelle-oeffentliche-auslegungen
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplaene/aktuelle-oeffentliche-auslegungen
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden, über die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Köln, den 5. Mai 2020	 Die Oberbürgermeisterin, 
	 in Vertretung
	 gez. Markus Greitemann,
	 Beigeordneter

120 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Offenlage des Entwurfs einer Flächennutzungsplan-
Änderung, 225. Änderung 
Arbeitstitel: Sigwinstraße in Köln-Höhenhaus

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch 
des Entwurfs zur 225. Änderung des Flächennutzungsplans im 
Stadtbezirk 9, Köln-Mülheim. Das Planänderungsgebiet liegt 
im südlichen Teil des Stadtteils Höhenhaus und wird durch die 
Wohnbebauung am Torringer Weg im Nordosten, die Sigwin-
straße im Süden, die Wohnbebauung an der Lindelaufstraße 
im Westen und eine Sukzessionsfläche im Nordwesten be-
grenzt in Köln-Höhenhaus.
Arbeitstitel: Sigwinstraße in Köln-Höhenhaus

Ziel der Änderung ist die Entwicklung von Wohnbebauung 
auf der ca. 0,38 Hektar großen Fläche. Mit der Darstellung 
als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung der 
Wohnbebauung geschaffen.

Hinweis: Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetz-
buch wurde durchgeführt. Es sind folgende Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar, die in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden:

•	 Tiere: Gutachten zum Artenschutz (Vögel und Fledermäu-
se)

	 Kölner Büro für Faunistik: Überprüfung des Lebensraum-
potenzials für Vögel und Fledermäuse und die Auswirkun-
gen der geplanten Bebauung hierauf im Vergleich zu den 
vorhandenen Artenschutzprüfungen (ASP I und II) in der 
Sigwinstraße in Köln-Höhenhaus zum Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanverfahren Nr. 72498/2, Köln, 25. Sep-
tember 2019.

	 Büro für Artenschutz und Avifaunistik: Artenschutzprüfung 
Stufe II: Vertiefende Prüfung, Stadt Köln – Vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan Nr. 72498/2 „Sigwinstraße“ in Köln-
Höhenhaus, Köln, 24. November 2014.

	 Calles de Brabant Landschaftsarchitekten: Artenschutz-
rechtliche (Vor)Prüfung – ASP – Stufe I, Köln, 1. August 2013.

•	 Pflanzen: Gutachten zu Eingriffen in Natur und Landschaft 
sowie Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen.

	 Ingenieurbüro für Freiraum- und Landschaftsplanung In-
grid Rietmann: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren „Sigwin-
straße in Köln-Höhenhaus (Nr. 72498/2)“, Königswinter,  
2. September 2019.

•	 Fläche: Ermittlung und Erläuterung zur Flächengröße, In-
anspruchnahme und Bewertung der Auswirkungen durch 
die geplante Bebauung.

	 Boden: Gutachten zu Bodenluft und Bodenaufbau, Bau-
grunduntersuchung

	 Dr. Tillmanns & Partner GmbH: Orientierende Bodenluft- 
und Bodenuntersuchungen im Hinblick auf die geplan-
te Bebauung Sigwinstraße 105 a-k in Köln (B-Plan Nr. 
72499/05); Bergheim, 7. März 2012.

	 Dr. Tillmanns & Partner GmbH: VEP Sigwinstraße in 51061 
Köln; baugrundtechnische Untersuchungen und Grün-
dungsempfehlungen, Bergheim, 08.10.2013.

	 Elsbroek Ingenieure: Orientierende Boden- und Boden-
luftuntersuchung Grundstück Sigwinstraße 105 a-k, Düs-
seldorf, 27. November 2015.

	 Auswertung der Bodenkarte NW 1:50.000
	 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von Nord-

rhein-Westfalen – Blatt L 5108 Köln-Mühlheim, Maßstab 
1:50.000, Krefeld, 1980. Geologisches Dienst NRW: Aus-
zug aus dem Informationssystem BK50 NW, Karte der 
schutzwürdigen Böden, Maßstab 1:50.000, Krefeld, 2006.

•	 Wasser, Oberflächenwasser/ Grundwasser:
	 Oberflächengewässer sind im Planänderungsgebiet nicht 

vorhanden und nicht geplant.
	 Erläuterung der bestehenden Grundwassersituation und 

Auswertung der Daten zu Grundwassergleichen. Be-
schreibung der Auswirkungen der Umsetzung der Planung 
auf die Grundwasserneubildung und die Grundwasser-
qualität: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz NRW: ELWAS-WEB, abgerufen 
über http://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.jsf#, 
Stand: August 2017.

•	 Luft/ Luftschadstoffe: Beschreibung und Bewertung der 
Auswirkungen der Planung auf die Luftqualität, Auswer-
tung eines stadtweiten Gutachtens zur Luftqualität

	 Labor Dr. Rabe Hygiene Consult: Ermittlung der Luftqua-
lität in Köln mit Flechten als Bioindikatoren, Essen, 5. De-
zember 2001.

•	 Klima: Auswertung der Klimafunktionskarte M 1:150.000 
Klimafunktionskarte Köln, M 1:150.000, Datengrundlage: 
Prof. Kuttler et. Al. Universität Essen, Klimatologische Un-
tersuchung Köln 1997.

	 Auswertung der Planungshinweiskarte „Zukünftige Wär-
mebelastung“ aus: Klimawandelgerechte Metropole Köln, 
Abschlussbericht, LANUV Fachbericht Nr. 50, Reckling-
hausen, 2013.

	 Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Um-
setzung der Planung auf die Wärmebelastung innerhalb 
und außerhalb des Planänderungsgebietes sowie die 
Frisch- und Kaltluftproduktion.

•	 Wirkungsgefüge: Beschreibung und Bewertung des Wir-
kungsgefüges zwischen Tieren, Pflanzen, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima.

•	 Landschaft: Beschreibung und Bewertung der Auswir-
kungen der geplanten Bebauung auf das Landschaftsbild, 
Auswertung von Luftbildern (KölnGIS) aus dem Jahr 2018,  
Auswertung des Landschaftsplans der Stadt Köln vom 
18.04.1991, zuletzt geändert am 13. April 2011.

•	 Biologische Vielfalt: Beschreibung und Bewertung der 
Vielfalt der im Planänderungsgebiet vorkommenden 
Tier- und Pflanzenarten und Beschreibung und Bewer-
tung der Auswirkungen der Umsetzung der Planung hier- 
auf.

•	 Natura 2000-Gebiete: Im Planänderungsgebiet und im 
Umfeld sind keine Natura 2000-Gebiete vorhanden. 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung: Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkungen der Planung im Hinblick auf 
Lärm (Straßenverkehrslärm und Schienenverkehrslärm), 
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sowie auf Altlasten, Erschütterung und sonstige Risiken/ 
Gesundheitsbelange.

	 Lärm: (Straßenverkehrslärm und Schienenverkehrslärm): 
Peutz Consult: Schalltechnische Untersuchung zum Be-
bauungsplan Nr. 72498/02 „Sigwinstraße“ in Köln-Höhen-
haus, Dortmund, 2018. Auswertung der Schallimmissi-
onspläne der Stadt Köln, Köln 2005/ 2008.Schallimmissi-
onspläne der Stadt Köln, Köln 2005/ 2008.

	 Altlasten: Gutachten zu Bodenverunreinigungen
	 Elsbroek Ingenieure: Auswertung von Berichten und Infor-

mationen über Bodenverunreinigungen auf dem Grund-
stück Sigwinstraße 105 a-k, Düsseldorf, 21. August 2015.

	 Dr. Tillmanns & Partner GmbH: VEP Sigwinstraße in 51061 
Köln; baugrundtechnische Untersuchungen und Grün-
dungsempfehlungen, Bergheim, 8. Oktober 2013.

	 Auswertung des Altlastenkatasters der Stadt Köln, 2018. 
Altlastenstandort Nr. 205 11.

•	 Erschütterungen: Erschütterungen liegen weder heute im 
Plangebiet vor noch werden diese zukünftig ausgelöst.

	 sonstige Risiken/ Gesundheitsbelange: Beschreibung und 
Bewertung des Gefahrenpotenzials durch Hochwasser, 
Elektromagnetische Felder, Störfallrisiken, Starkregen und 
Kampfmittel.

	 Auswertung der Hochwassergefahrenkarten (Hochwas-
ser, Grundhochwasser, Starkregen) Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR:, unter: www.hw-karten.de (o.J.).

•	 Kultur- und sonstige Sachgüter: Im Plangebiet sind keine 
Kultur- und Sachgüter bekannt. 

•	 Vermeidung von Emissionen: Emissionen durch Licht, Ge-
rüche, Strahlung, Wärme sind nicht betroffen.

•	 Abfälle, Abwasser: Aussagen zum Umgang mit Abfällen 
und Abwasser.

•	 Erneuerbare Energien/Energieeffizienz: Eine Betrachtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zur Energieeffizi-
enz ist nicht Gegenstand der FNP-Änderung.

•	 Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen 
Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall-, Immissions-
schutzrechtes:

	 Landschaftsplan: Auswertung der Vorgaben des Land-
schaftsplans der Stadt Köln vom 18.04.1991, zuletzt ge-
ändert am 13. April 2011.

•	 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität: Beschreibung 
und Bewertung der Auswirkungen auf die Luftreinhalte-
planung der Stadt Köln, Luftreinhalteplan für das Stadtge-
biet Köln zweite Fortschreibung 2019;

	 Auswertung eines stadtweiten Gutachtens zur Luftquali-
tät,

	 Labor Dr. Rabe Hygiene Consult: Ermittlung der Luftqua-
lität in Köln mit Flechten als Bioindikatoren, Essen, 5. De-
zember 2001.

•	 Wasserschutzgebiet: Beschreibung und Bewertung der 
Auswirkungen  auf das Trinkwasserschutzgebiet Höhen-
haus.

•	 Wechselwirkungen: Beschreibung und Bewertung der 
Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen Tiere, 
Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, 
biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Ge-
sundheit und Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter.

•	 Anfälligkeit für die Auswirkungen schwerer Unfälle und 
Katastrophen: Auswertung zur Anfälligkeit der geplanten 
Nutzungen für schwere Unfälle und Katastrophen.

•	 Eingriffsregelung: Beschreibung und Bewertung der Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie 
Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich

	 Ingenieurbüro für Freiraum- und Landschaftsplanung In-
grid Rietmann: Landschaftspfle-gerischer Fachbeitrag 
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren „Sig-
winstraße in Köln-Höhenhaus (Nr. 72498/2)“, Königswin-
ter, 2. September 2019.

•	 Kumulation: Prüfung der kumulierenden Auswirkungen 
der 225. FNP-Änderung mit der nordwestlich hiervon ge-
legenen 229. FNP-Änderung „Sigwinstraße / Im Rodfeld“.

•	 Eingesetzte Stoffe und Techniken: Im Zuge der FNP-Än-
derung kommt es nicht zur Verwendung von Stoffen oder 
Techniken.

•	 Planungsalternativen: Es sind keine Planungsalternativen 
gegeben.

Umweltrelevante Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, der Dienststellen der Stadt 
Köln sowie der Öffentlichkeit zu den vorgenannten Umweltbe-
langen liegen vor.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 225. Änderung des 
Flächennutzungsplans mit Begründung erfolgt in der Zeit vom 
22. Mai bis 6. Juli 2020 einschließlich beim Stadtplanungsamt 
(Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln.

Für die Einsichtnahme in die öffentlich auszulegenden Un-
terlagen ist die vorherige Terminvereinbarung unter der Tele-
fonnummer 0221/221-23733 oder der E-Mailadresse Bauleit-
planung@stadt-koeln.de erforderlich. Zusätzlich werden die 
öffentlich auszulegenden Unterlagen unter folgendem Link in 
das Internet eingestellt: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-
koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungs-
plaene/aktuelle-oeffentliche-auslegungen.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden, über die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfs-
verfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes ist gemäß § 7 Absatz. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die 
sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Köln, den 5. Mai 2020	 Die Oberbürgermeisterin, 
	 in Vertretung
	 gez. Markus Greitemann, 
	 Beigeordneter

mailto:Bauleitplanung@stadt-koeln.de
mailto:Bauleitplanung@stadt-koeln.de
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplaene/aktuelle-oeffentliche-auslegungen
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplaene/aktuelle-oeffentliche-auslegungen
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplaene/aktuelle-oeffentliche-auslegungen
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121 Widmung von Teilstücken der Straße Herzog-Johann- 
Straße in Köln-Fühlingen

Die Widmung eines Teilstücks der Herzog-Johann-Straße, von 
Hausnummer 50 bis einschließlich der Wendeanlage hinter 
Hausnummer 66 in Köln-Fühlingen (Gemarkung Worringen, 
Flur 49, Flurstück 2396, Teilstück aus Flurstück 703) sowie 
eines Teilstücks der Herzog-Johann-Straße ab Kreuzungs-
bereich Herzog-Johann-Straße/Roggendorfer Weg ca. 8 m 
Richtung Norden in Köln-Fühlingen (Gemarkung Worringen, 
Flur 49, Teilstück aus Flurstück 182) als Gemeindestraße ohne 
Beschränkung auf eine bestimmte Benutzungsart wird gemäß 
§ 6 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG) verfügt.

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam.

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich 
ist, ist dieser Veröffentlichung angefügt. Die Widmungsunter-
lagen können darüber hinaus beim

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 13 C61,

montags und donnerstags von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, in Köln, 
eingelegt werden.

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
gez. Cornelia Müller, Amtsleiterin
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122 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Michael Kreimer

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Mahnung, 06.05.2020, 22.0066829.0048.5.2211

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung
204, Zimmer-Nr. 7.38, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Michael Kreimer HS: Paulistr. 31, 50226 Frechen

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.05.2020
Im Auftrag
gez. Gehrke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Hojatolah Bagheri

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Mahnung, 13.12.2019, 22.1257032.0002.0

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung
204, Zimmer-Nr. 6.37, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Hojatolah Bagheri HS: Sülzgürtel 28, 50937 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 04.05.2020
Im Auftrag
gez. Schlünkes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Alaettin Selen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 05.05.2020, 22.0371950.0022.4.21333000

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.45, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Alaettin Selen HS: Ehrenfeldgürtel 178, 50823 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Deising

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Cem Malyer

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 06.05.2020, 22.0390607.0010.2

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.05, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Cem Malyer, Lohmarer Str. 12, 51105 Köln.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Moranc
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Christian Schuy

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 06.05.2020, 22.0302665.0101.4

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.05, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Christian Schuy, Lüderichstr. 32, 51105 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Moranc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Pawel Gantselman

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 06.05.2020, 22.1206246.0018.4

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.05, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Pawel Gantselman, Taunusstr. 9, 51105 Köln.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Moranc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Dieter Hafeneger

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 06.05.2020, 22.0789842.0040.1.21328505

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.44, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Dieter Hafeneger HS: Weidengasse 54, 50668 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Diefenthal

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Kenneth Sauser

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 04.05.2020, 22.0820065.0022.8.21328604

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.44, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Kenneth Sauser HS: Untere Hirte 1, 88477 Schwendi

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 04.05.2020
Im Auftrag
gez. Alevrakis
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung K&S Handels Ug (haftungsbeschränkt)

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 05.04.2020, 22.1086250.0017.3.21328505

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.44, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
(haftungsbeschränkt) K&S Handels Ug HS: Theodor-Heuss-
Ring 23, 50668 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Diefenthal

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Serdal Arzuman

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 06.05.2020, 22.0577675.0163.1.21328505

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.44, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Serdal Arzuman HS: Paulstr. 49, 52353 Düren

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Diefenthal

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Ingrida Vedigené

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Haftungsbescheid Gewerbesteuer für die Jahre 2013 – 2016 
der MST GmbH (Steuerpflichtige, Primärschuldnerin, Gesell-
schaft), 212/12 – 206.160.387.513

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 234, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Ingrida Vedigené, Antanavos g. 22-75, LT - 46273 Kaunas

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 04.05.2020
Im Auftrag
gez. Özilhan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Alzoubi, Hamzah Ali Abdullah

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung vom 04.05.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Dillenbur-
ger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Alzoubi, Hamzah Ali Abdullah, Lahnstr. 30, 51105 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.
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Köln, den 04.05.2020
Im Auftrag
gez. Vollmer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Alkhawaja, Mohammad Shawki 
Husni

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung vom 08.05.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Dillenbur-
ger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Alkhawaja, Mohammad Shawki Husni, Falckensteinstr. 
42, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.05.2020
Im Auftrag
gez. Vollmer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Laoulaou, Quamar

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung vom 05.05.2020, 331-21-NaT

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Dillenbur-
ger Str. 56-62, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Laoulaou, Quamar, Berliner Str. 48, 51063 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Nazarov

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Mohammad Rasool Saeed Saeed

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 21 Abs. 1 AufenthG, 08.05.2020, 
331-301 TL, 331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Mohammad Rasool Saeed Saeed, Nördlinger Str. 20, 
51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.05.2020
Im Auftrag
gez. Frau Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Salim Shannawi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der der Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis gem. § 16b Abs. 1 AufenthG, 08.05.2020, 
331-301 TL, 331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Salim Shannawi, Döbrabergstr. 18, 50765 Köln
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.05.2020
Im Auftrag
gez. Frau Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Connor Yiamkis

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der der Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis gem. § 19c Abs. 1 AufenthG, 08.05.2020, 
331-301 TL, 331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Connor Yiamkis, Clevischer Ring 3 Whg. Nr. 17, 51065 
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.05.2020
Im Auftrag
gez. Frau Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Yulia Valentinovna Lo Bosco

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung zur Ablehnung der Einbürgerung, 05.05.2020, 
323-4.1 – L 28/2015

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Einbür-
gerung Zimmer 1A32, Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:  
Yulia Valentinovna Lo Bosco, Hildegard-von-Bingen-Allee 5, 
50933 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Kleimann

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Abozar AMIRI

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 06.05.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Abozar AMIRI, geb. 01.04.2002 in Baikondi, afghanischer 
Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Dogan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Rassim CHOUKRY

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung zur Abschiebungsandrohung vom 05.05.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Rassim CHOUKRY, geb. 15.02.2002 in Casablanca, ma-
rokkanischer Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Dogan

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Andi LESHI

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung zur Abschiebungsandrohung vom 07.05.2020, 
Az. 333/101 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Andi LESHI, geb. am 09.11.1998 in Gramsh, albanischer 
Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.05.2020
Im Auftrag
gez. Frings

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Wolodymyr IANCHYK

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung zur Abschiebungsandrohung vom 07.05.2020, 
Az. 333/101 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Wolodymyr IANCHYK, geb. am 13.10.1968 in Verenchan-
ka, ukrainischer Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.05.2020
Im Auftrag
gez. Frings

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Gordana Mijalovic, Geb.: 04.04.2002 
in Neapel / Italien (serbische Staatsangehörige)

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung vom 20.03.2020 VB-Nr.: 50/20

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Gordana Mijalovic, ohne festen Wohnsitz in Deutschland

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Klein-Gässler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Cengiz Cam

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 13. Mai 2020	 Nummer 39	 Seite 572

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 06.05.2020, 501/112-10-011166

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 215, Wiener 
Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Cengiz Cam, Hartwichstr. 63, 50733 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Lukas

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NR – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Denis Karaca

Die nachstehend bezeichneten Dokumente werden hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung der Dokumente, Datum, Aktenzeichen der 
Dokumente:
Rechtswahrende Mitteilungen nach § 7 UVG, 05.05.2020, Ak-
tenzeichen 501/112-07.059316

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 208, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Die Dokumente können bei dieser Behörde eingesehen 
werden. 

Die Dokumente gelten nach Ablauf von 2 Wochen nach Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn sie 
bis dahin nicht abgeholt worden sind.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Michael Kohlhaas

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 05.05.2020, 
Aktenzeichen 501/112-07.059218

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 208, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Naser Kastrati

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 05.05.2020, 
Aktenzeichen 501/112-07.041847

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 208, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Kapi, Boka

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 30.04.2020, 501/112-14.059253
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 214, Be-
zirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 30.04.2020
Im Auftrag
gez. Zinzius

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Fadai, Payez

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
30.03.2020, 1 520 1 04 04 2392 5 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 132, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Payez Fadai, Stukenbrocker Weg 42, 33813 Oerlinghau-
sen

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Fort

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Spas Yurukov 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Ablehnung der Leistungen nach dem Un-
terhaltsvorschussgesetz (UVG) für die Kinder Yurukov, Yordan, 
geb. 10.12.2003, Yurukov, Aleks, geb. 14.07.2009 und Yuruko-
va, Eva, geb. 10.02.2011

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 154, Kalker Haupt-
str. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Spas Yurukov, Bonner Str. 8, 50677 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 04.05.2020
Im Auftrag
gez. Frontschek

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Glenn von der Gracht

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 01.04.2020, 502/94-1 520 1 17 17 2577

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Glenn von der Gracht, Piccoloministr. 585, 51067 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.05.2020
Im Auftrag
gez. Holthaus

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Müslüm Bolatbas, geb. 01.11.1970

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom 05.05.2020 – Inverzugsetzung, Aktenzeichen: 
1 520 1 03 03 4097 - 4098

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschuss, Kalker Hauptstr. 247-273, 51103 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.05.2020
Im Auftrag
gez. Mohr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Aybek,Berzan

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über die Antragstellung von Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz, 06.05.2020, 
502/94-1 520 1 01-01-4658/4659

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 136, Kalker
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Berzan Aybek, Friedrich-Hirsch-str.2, 51145 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Theiss

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Afonta, Kingsley

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Benachrichtigung über die Beantragung von UVG Leistungen, 
1 520 1 38 38 0490 8

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 131, Kalker 
Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Kingsley Afonta, Am Krausacker 4, 53844 Troisdorf

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.05.2020
Im Auftrag
gez. Zirfas
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
14.05.2020
(Donnerstag)

Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln (1)
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester (1)
Rathaus Spanischer Bau,
Ratssaal
12.30 Uhr

18.05.2020
(Montag)

Liegenschaftsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Ratssaal
18.00 Uhr

19.05.2020
(Dienstag)

Gestaltungsbeirat
Rathaus Spanischer Bau, 
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
15.00 Uhr

22.05.2020
(Freitag)

Hauptausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Ratssaal
14.00 Uhr

19.05.2020
(Dienstag)

Unterausschuss Kulturbauten
Die Sitzung entfällt!

(1) Aufgrund der aktuellen Situation ist die Sitzung nur für eine begrenzte Personenzahl freigegeben.
 Eine Anmeldung per E-Mail mit Name, Anschrift ist unbedingt erforderlich u. bedarf einer Zutrittsbestätigung.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ und 
http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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